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Text 

§. 129. 

(1) Alle Fristen können durch Vereinbarung der Parteien abgekürzt werden. Die Vereinbarung muss, 
um für das Gericht wirksam zu sein, urkundlich nachgewiesen werden. 

(2) Das Gericht kann richterliche und gesetzliche Fristen auf Antrag nur einer der Parteien abkürzen, 
wenn Umstände glaubhaft gemacht werden, welche eine solche Abkürzung zur Abwendung drohender 
erheblicher Nachtheile geboten erscheinen lassen und wenn zugleich der Partei, für deren Handeln die 
Frist bestimmt ist, die Vornahme der bezüglichen Processhandlung während der abgekürzten Frist ohne 
Schwierigkeit möglich ist. 


